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264 Verwaltungshof .

D. Heil - und Pflegeanſtalt Pforzheim .

Auch dieſe Anſtalt iſt , wie Illenau , Staatsanſtalt . Sie beſitzt mit
einem Filial die Einrichtungen für 560 Kranke beiderlei Geſchlechts und
ſeit längerer Zeit iſt ſie faſt immer vollſtändig beſetzt . ( Stand am 31.
Dezember 1871 : 272 männliche , 294 weibliche , zuſammen 566 Kranke . )

Die weitaus überwiegende Zahl der Kranken ſind unheilbare Seelen⸗
geſtörte ; etwa 18 Procent ſind Epileptiſche und 3 Procent mit anſtecken⸗
den Krankheiten Behaftete . ( Am 31. Dez. 1871 : 482 Seelengeſtörte , 74
Epileptiſche , 10 äußerlich Kranke . )

Sämmtliche Kranke gehören dem Inlande an.
Die Direction der Anſtalt führt , wie in Illenau , ein Arzt , dem zwei

Hilfsärzte zur Seite ſtehen .
In Bezug auf die Verwaltung der Anſtalt und die Aufſicht über dieſe ,

ſowie in Beziehung auf die Verpflegung der Kranken und die für deren
Unterhalt zu leiſtenden Vergütungen beſtehen ganz die gleichen Einrich —
tungen und Vorſchriften , wie in Illenau .

Das Statut der Anſtalt iſt im Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Nr .
33 von 1869 veröffentlicht .

Dr . Franz Fiſcher , Geh. Hofrath und Director . 4. m. E . K.
Carl Benzinger , Iter Hilfsarzt .
Albert Otto , 2ter Hilfsarzt ( ohne Staatsdiener⸗Cigenſchaft ).

H2 .O.
1 Oberwärter , 26 Wärter , 1 Oberwärterin mit 2 Gehilfinnen.

32 Wärterinnen .

Carl Beutel , Verwalter .

1 Rechnungsgehilfe , 1 Decopiſt , 1 Oeconomiegehilfe , 1 Kanzleidiener ,2 Bäcker , 1 Gärtner , 2 Thorwarte , 1 Weißzeugbeſchließerin , 2 Köchinnen,6 Küchen⸗ und 7 Waſchgehilfinnen , 1 Küchendiener , 1 Ausläufer .

evangeliſch : Euſtav Eduard Wagner , Dia —
Hausgeiſtliche : conus .

katholiſch : Pfarrverweſer Hermann Chriſt .
1 Hauslehrer , zugleich Organiſt , 1 iſrael . Lehrer , 1 Kirchendiener .

E. Armenbad in Baden .
In dem Armenbad zu Baden wird ſolchen armen Kranken , welche

nach ärztlichem Gutachten von dem Gebrauche der Badener Thermen
( Trinken oder Baden ) Geneſung oder wenigſtens Linderung ihrer Leiden
erwarten können , während der Sommermonate unentgeltlich Verpflegung
und ärztliche Behandlung gewährt .
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